
 
 
 

Gefährdung der ambulanten schlafmedizinischen Versorgung durch neue Honorar-
Regeln 
 
Liebe Mitglieder der DGSM, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 
die Honorarreform in der kassenärztlichen Versorgung hat dazu geführt, dass die Vergütung für die „am-
bulante“ (vertragsärztlich abgerechnete) Polysomnographie massiv abgesenkt wird. Aufgrund der Aus-
gestaltung der Regeln trifft dies besonders die Schlaflabore, die eine qualitativ hochwertige, den Quali-
tätsvorgaben des EBM und der DGSM entsprechende Versorgung durchführen. Mit den neuen Honora-
ren ist eine schlafmedizinische Versorgung in der notwendigen Qualität nicht durchführbar. Da in vielen 
Regionen auf Druck der Krankenkassen alle oder die meisten Polysomnographien vertragsärztlich abge-
rechnet werden, selbst wenn sie in Kliniken durchgeführt werden, wird durch die neuen Regularien die 
Schlafmedizin als Ganzes in vielen Bereichen in Frage gestellt. Sämtliche Bemühungen der DGSM um 
Qualitätssicherung werden ad absurdum geführt. Die Beschränkung der neuen „Qualifikationsgebunde-
nen Zusatzvolumen (QZV) Polysomnographie“ auf Pneumologen und HNO-Ärzte macht darüber hinaus 
eine ambulante Schlafmedizin in anderen Bereichen wie Neurologie und Psychiatrie faktisch unmöglich 
und zerstört damit eine wichtige Säule der Schlafmedizin, die interdisziplinäre Ausrichtung. 
 
Die neuen Richtlinien zur Honorarberechnung wurden kurzfristig beschlossen, so dass die Auswirkungen 
auf die Vergütung zum Teil erst wenige Tage vor deren Inkrafttreten bekannt wurden. Die betroffenen 
Schlaflabore hatten deshalb keine Möglichkeit, rechtzeitig darauf zu reagieren. Sie sind teilweise wirt-
schaftlich unmittelbar in ihrer Existenz bedroht. 
 
Die DGSM protestiert deshalb auf das Schärfste gegen die neuen Honorarregeln und fordert die Kassen-
ärztlichen Vereinigungen auf, sehr kurzfristig Lösungen zu schaffen, die eine Fortführung der qualitätsge-
sicherten Schlafmedizin in allen Fachgebieten möglich machen. Den betroffenen Kollegen empfehlen 
wir dringend, zur Fristwahrung umgehend bei der KV Widerspruch gegen den Bescheid einzule-
gen. 
 
Die DGSM steht mit den anderen Verbänden, die von der Problematik betroffen sind, in engem Kontakt 
und strebt ein gemeinsames Vorgehen an. Angesichts der für die Schlafmedizin insgesamt dramatischen 
und existenzgefährdenden Situation befürwortet die DGSM ein entschiedenes Vorgehen. Wir fordern alle 
vertragsärztlich tätigen Schlaflabore auf, zu prüfen, ob sie sich an dem vom Bundesverband der Pneumo-
logen vorgeschlagenen „Moratorium Polysomnographie“ beteiligen können. Die im stationären Sektor 
abrechnenden Schlaflabore bitten wir um ein solidarisches Verhalten. Zum Beispiel sollten die entstehen-
den Defizite nicht durch übermäßige Auslastung der stationären Schlaflabore aufgefangen werden. Eine 
Schwächung der Schlafmedizin als Ganzes muss von allen verhindert werden. Daher ist gemeinsames 
Handeln gefordert. 
 
Der Vorstand der DGSM 
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An die Mitglieder der DGSM 
 


